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Gerne laden wir Sie mit dieser Botschaft zur Ge-
meindeversammlung vom 25. März 2025 im Reb-
erhaus Uettligen ein. Wir freuen uns auf Ihre Teil-
nahme und schätzen sehr, dass Sie sich einbringen 
und mitbestimmen. 

In letzter Zeit wurden vermehrt an zahlreichen Orten 
Reklamen aufgestellt. Die Gemeinde benötigt daher 
ein neues Reklamereglement. Das neu erarbeitete 
Reglement inklusive Plakatierungsplan ermöglicht 
den Umfang von Reklamen in einem ausgewogenen 
Verhältnis zu halten.
-> Seite 6

Das Projekt Culinaria leistet seit seiner Gründung 
vor 10 Jahren einen ausgesprochen wertvollen Bei-
trag zur sozialen Integration und zur Armutsbekämp-
fung in der Region Wohlen. Es ermöglicht sozial 
benachteiligten Menschen eine sinnvolle Beschäfti-
gung, bietet für Seniorinnen und Senioren den sehr 
beliebten Mahlzeitendienst an, beliefert unsere Ta-
gesschulen mit Mittagessen, verteilt Lebensmittel 
(Vermeidung von Food-Waste) und Kleider und führt 
ein niederschwelliges Beratungsangebot. Aktuell 
werden 45 Beschäftigungsplätze angeboten. Die 
Nachfrage steigt stetig, die Platzverhältnisse für die 
beiden Hauptangebote «wir tischen auf» und «wir 
packen ein» sind mittlerweile viel zu knapp.

Um dieses Problem zu lösen und alle Angebote an 
einem zentralen Ort in Hinterkappelen anbieten zu 
können, ist ein Umzug an die Dorfstrasse 2  
in Hinterkappelen geplant. Für die dafür notwendi-
gen Mietverträge (jährlich CHF 111 900.00, selbst- 
finanziert aus dem Ertrag des Culinaria) und die 
durch Darlehen finanzierten Infrastrukturkosten 
(CHF 851 470.90) ist die Zustimmung der Gemein-
deversammlung notwendig. 
-> Seite 14

Wir freuen uns, Sie am 25. März in Uettligen begrüs-
sen zu dürfen.

Bis dahin beste Grüsse
Bänz Müller 		  Heinrich Summermatter
Gemeindepräsident	 Versammlungsleiter

Liebe Stimmbürgerinnen
Liebe Stimmbürger

Ausserordentliche Versammlung der 
Einwohnergemeinde Wohlen
Dienstag, 25. März 2025, 19.30 Uhr im Reberhaus Uettligen
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Traktanden

1.	 Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024
2.	 Genehmigung des Reklamereglements
3.	 Culinaria Hinterkappelen - Küche und Lebensmittelabgabe; Mietverträge und 

Infrastrukturkosten
4.	 Berichterstattung und Verschiedenes

Erläuterungen zu den Stellungnahmen der GEPK
Die Aufgaben der GEPK sind in Art. 34 der Gemeindeverfassung in groben Zügen geregelt.
So überprüft sie die Geschäfte des Gemeinderats, der Verwaltungseinheiten und der Kommissionen. Dazu
kann sie Einsicht in die erforderlichen Unterlagen nehmen, Auskünfte verlangen und, da der Legislative 
(Gemeindeversammlung) verantwortlich, dieser und dem Gemeinderat selbstständig Anträge stellen. Auch
wird der ordnungsgemässe Vollzug der an der Urne oder Gemeindeversammlung beschlossenen Geschäfte 
kontrolliert. Der Gemeindeversammlung beantragt die GEPK das zu ernennende Rechnungsprüfungsorgan. 
Die Gemeindeversammlung kann der GEPK zusätzliche Aufsichtsaufgaben übertragen.
Jährlich legt die GEPK mit ihrem Bericht den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Rechenschaft ab über
die Rechtmässigkeit der Verwaltungsführung und die geleistete Arbeit.
Betreffend die Gemeindeversammlungen überprüft die GEPK jeweils die geplanten Geschäfte und die Texte
der gemeinderätlichen Botschaft. Sie schlägt aber den Stimmbürger/innen nicht vor, ob dem Geschäft zu-
gestimmt werden solle oder nicht. Sie nimmt zum Geschäft politisch keine Stellung. Dieser Entscheid obliegt 
der Gemeindeversammlung nach durchgeführter politischer Diskussion. Die GEPK achtet dagegen darauf, 
dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich anhand der Botschaftstexte ein vollständiges Bild vom
vorgelegten Geschäft machen und sich darüber eine erste Meinung bilden können. Dann erst erfüllt die
Vorlage aus Sicht der GEPK «die Voraussetzungen für einen Volksentscheid», wie der Antrag meistens
lautet. Konkret bedeutet diese Stellungnahme, dass die Botschaftstexte:
	– das Geschäft mit allen wichtigen Informationen (inkl. Kosten und Art der Tilgung von Ausgaben)trans-

parent und möglichst vollständig darstellen;
	– sich dazu einer verständlichen Sprache bedienen, die auch von Bürgerinnen und Bürgern verstandenwird, 

die nicht Fachleute des entsprechenden Geschäfts sind.

Stellt die GEPK in der Sache selbst oder im Botschaftstext Mängel fest, orientiert sie unverzüglich den
Gemeinderat und empfiehlt Massnahmen zur Verbesserung.
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1.	Protokoll der ordentlichen 
Gemeindeversammlung 
vom 3. Dezember 2024

Zudem wird das Protokoll auf www.wohlen-be.ch publiziert. 

					   

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung die Genehmigung ohne Verlesen. 
Die Stimmberechtigten haben die Möglichkeit, während der Aktenauflage bei der Gemeindeschreiberei 
(während der Öffnungszeiten) das Gemeindeversammlungsprotokoll einzusehen. 
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2.	Genehmigung des 
Reklamereglements

Referent	 Gemeinderat Claude Vuffray, Wohlen

Wichtiges in Kürze
In letzter Zeit wurden vermehrt an zahlreichen Orten Reklamen aufgestellt. Dies nicht zur Freude aller. Die 
Gemeinde benötigt daher ein neues Reklamereglement mit einem Plakatierungsplan, um einen klaren 
Rahmen für bestehende und zukünftige Reklamen in der Gemeinde zu schaffen. Bestehende Reklamen  
fallen unter die Besitzstandsgarantie gemäss übergeordneter Gesetzgebung.

Das Reklamereglement wird der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet.

Stellungnahme der Geschäfts- und Ergebnisprüfungskommission (GEPK)
Die GEPK hat dieses Geschäft geprüft. Es erfüllt die Voraussetzungen für einen Volksentscheid. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung Folgendes:

1. 	 Das Reklamereglement und der dazu gehörende Plakatierungsplan seien als Teil der baurechtlichen	
Grundordnung zu genehmigen. 

2. 	 Der Beschluss bezüglich Artikel 415 Reklamen und Plakatierung des noch nicht genehmigten Bau- 
reglements von der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 wird mit der Annahme des Reklame-
reglements aufgehoben.

Ausgangslage

Für das gesamte Gebiet der Einwohnergemeinde Wohlen besteht ein öffentliches Interesse, dass in den 
für Reklame zugelassenen Zonen die Anzahl an Reklamen und Werbeflächen nicht ausufert, speziell bei 
digitalen Werbeflächen. 
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Die momentane Ausgangslage in der Gemeinde Wohlen zum Thema Reklame stützt sich auf Art. 20 des 
Baureglements. Darin heisst es:

1 	 Reklamen sind so anzuordnen, dass sie das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild, schützens- und er-
haltenswerte Objekte und deren Umgebung, die Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrssicher-
heit nicht beeinträchtigen.

2 	 Reklamen auf Dächern sowie Leuchtreklamen sind untersagt. Ausgenommen sind Leuchtreklamen in 
Arbeitszonen, Dorfzonen und Mischzonen sowie für Restaurants und Läden.

3 	 Ausserhalb der Bauzonen sind ausschliesslich Reklamen für Eigenwerbung gestattet.

Mit dieser bisherigen Regelung sind Reklamen – 
auch digitale Werbeflächen – in Arbeitszonen, Dorf-
zonen und Mischzonen im Rahmen des Bauregle-
ments und der übergeordneten Bestimmungen zu 
bewilligen. Dies kann im Extremfall zu einer starken 
Zunahme von Reklamen bzw. digitalen Werbeflä-
chen in der Gemeinde führen.

Gemäss Art. 9 Abs. 3 des kantonalen Baugesetzes 
sind die Gemeinden im Kanton Bern befugt, eigene 
Ästhetikvorschriften zu erlassen, die über die kanto-
nalen Vorschriften des allgemeinen Ortsbild- und 
Landschaftsschutzes hinausgehen können. Auch 
laut Art. 100 der eidgenössischen Signalisationsver-
ordnung bleiben ergänzende Vorschriften über 
Strassenreklamen, namentlich solche zum Schutz 
des Landschafts- und Ortsbildes, vorbehalten.

Der Gemeinderat beauftragte im Oktober 2022 das 
Departement Bau und Planung, zusammen mit der 
Planungskommission und einer externen Beglei-
tung, eine reglementarische Grundlage zum Thema 
Reklame auszuarbeiten.

Das Reklamereglement und der dazu gehörige Pla-
katierungsplan sind die Ergebnisse dieses Auftrags. 
Daneben gibt es einen Erläuterungsbericht. Wäh-
rend Reklamereglement und Plakatierungsplan zur 
baurechtlichen Grundordnung gehören und verbind-
lich für Eigentümerinnen und Eigentümer sind, hat 
der Erläuterungsbericht lediglich hinweisenden Cha-
rakter. Die Bevölkerung hatte zwischen Mitte  
November und Mitte Dezember 2023 Gelegenheit 
zu einer Mitwirkung, ergänzt durch eine Informa-
tionsveranstaltung der Gemeinde zum Reklame- 
reglement.

Anschliessend prüfte der Kanton die Unterlagen. Bei 
der öffentlichen Auflage, die vom 16. Oktober bis 
14. November 2024 stattfand, gingen keine Einspra-
chen und Rechtsverwahrungen ein.

Bestehende Reklamen geniessen Besitzstandsga-
rantie gemäss übergeordneter Gesetzgebung. Ver-
eine, Verbände usw. können wie bislang an den vor-
gegebenen Standorten ihre Werbung anbringen. 
 

Die Vorlagen für den Beschluss
Die Vorlagen für den Beschluss bestehen aus dem 
Reklamereglement und dem dazu gehörigen Plaka-
tierungsplan. Das Reklamereglement enthält zusam-
men mit dem Plakatierungsplan die Bestimmungen 
zum Anbringen von Reklamen auf dem Gemeinde-
gebiet. Es bezweckt eine qualitativ gute Integration 
von Reklamen ins Quartier-, Strassen-, und Land-
schaftsbild. Es stellt sicher, dass Werbung die 
Wohnqualität und die Verkehrssicherheit nicht be-
einträchtigt. Die Bestimmungen bieten zudem eine 
klare Grundlage für Gesuchstellende und die 
Bewilligungsbehörde.

Die Gemeinde Wohlen hat das Thema Reklamen 
und Plakatierung bislang in Art. 20 des bestehenden 
Baureglements geregelt. Dieser Artikel wurde bei 
der momentan stattfindenden Teilrevision des Bau-
reglements als Art. 415 übernommen. An der Ge-
meindeversammlung vom 14. Juni 2022 beschloss 
die anwesende Stimmbevölkerung diesen Artikel 
zusammen mit den anderen Änderungen des neuen 
Baureglements. Erst später kam der Auftrag des Ge-
meinderats, eine neue reglementarische Grundlage 
zum Thema Reklame auszuarbeiten.
Mit dem Erlass des Reklamereglements wird im 
Baureglement nichts mehr zum Thema Reklamen 
und Plakatierung geregelt. Deswegen ist der Be-
schluss der Gemeindeversammlung von Juni 2022 
in Bezug auf Art. 415 Reklamen und Plakatierung 
des neuen, noch nicht genehmigten Baureglements 
aufzuheben.
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Reklamereglement der Einwohnergemeinde Wohlen

Genehmigungsexemplar, 20. November 2024

Stand: XX.XX.XXXX (Datum des Beschlusses der Gemeindeversammlung)
 
Die Einwohnergemeinde Wohlen beschliesst gestützt auf:
– Art. 9 Abs. 3 des kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG)
– Art. 100 der eidgenössischen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
– Art. 6a Baubewilligungsdekret vom 22. März 1994 (BewD)
– Art. 4 Abs. 1 und Art. 17 Abs.1 der Gemeindeverfassung vom 29. Oktober 1996

I.	 Allgemeine Bestimmungen

Zweck und
Geltungsbereich

Art. 1	
1	 Das Reklamereglement ordnet zusammen mit dem Plakatierungsplan das An-

bringen von Reklamen auf dem Gemeindegebiet. Sie sind beide integraler Be-
standteil der baurechtlichen Grundordnung.

2	 Das Reklamereglement und der Plakatierungsplan bezwecken den Schutz der 
Landschaft und des Ortsbildes. Sie stellen sicher, dass durch das Anbringen 
von Reklamen die Lebensqualität nicht beeinträchtigt und kein Gefahrenzustand 
geschaffen wird. Das Ortsbild und die Landschaft sollen durch das Reklame-
reglement vor einer störend grossen Anzahl von Fremdreklamen geschützt 
werden. Das Reklamereglement gilt für permanente und temporäre Reklamen 
auf öffentlichem und privatem Grund.

3	 Das Reklamereglement bezeichnet die zulässigen Arten, Ausgestaltungen und 
Standorte von Reklamen auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde Wohlen.

4	 Auf folgende Gegenstände sind ausschliesslich Art. 4 und Art. 5 anwendbar:
a) 	 Reklamen sowie Plakatträger für Reklamen, die ausschliesslich der Ver-

besserung der Sicherheit im öffentlichen Raum bezwecken und Themen 
wie Unfallverhütung, Verkehrserziehung, Verkehrslenkung und dergleichen 
gewidmet sind;

b) 	 reine Informationstafeln wie Wanderwegpläne, Veloroutenübersichten, 
Ortspläne, Willkommenstafeln der Gemeinde, Fussgängerleitsysteme und 
dergleichen sowie Gestaltungselemente von Strassen.

Übergeordnetes 
Recht und 
Bewilligungspflicht

Art. 2
1	 Übergeordnetes Bundes- und Kantonsrecht gehen diesem Reklamereglement 

vor.1

2	 Das Anbringen, Ändern, Ersetzen und Versetzen von Reklamen ist bewilligungs-
pflichtig, soweit das kantonale Recht nicht von der Bewilligungspflicht befreit.

3	 Für Reklamen auf öffentlichem Grund ist in jedem Fall bei der zuständigen Be-
hörde eine Bewilligung zur Nutzung des öffentlichen Grundes einzuholen.

4	 Keiner Bewilligung bedarf das Ersetzen oder Auswechseln von Eigenreklamen, 
Firmenanschriften oder Fremdreklamen an bereits bestehenden Reklameträ-
gern im Rahmen der geltenden Bewilligung.

1 Hinweis: Leuchtreklamen und Schaufensterbeleuchtungen sind innert fünf Jahren ab Inkrafttreten der Änderung 
zum kantonalen Energiegesetz (09.03.2022) an die gesetzlichen Vorschriften anzupassen. 

Begriffe Art. 3	
1	 Als Reklamen im Sinne dieses Reglements gelten alle grafischen, plastischen, 

leuchtenden, beleuchteten, akustischen, olfaktorischen (den Geruchssinn be-
treffend) oder anderen Einrichtungen, die vom öffentlichen Grund aus wahr-
nehmbar sind und die direkt oder indirekt der Werbung dienen.
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2	 Firmenanschriften weisen auf ein Unternehmen hin und sind am Gebäude an-
gebracht, in welchem das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausübt, oder 
in dessen unmittelbarer Nähe. Sie bestehen aus dem Firmennamen und ge-
gebenenfalls einem Firmensignet und Branchenhinweis. 

3	 Eigenreklamen im Sinne dieses Reglements werben für Produkte, Dienstleis-
tungen und dergleichen, die mit dem Standort der Reklame in einem engen 
räumlichen Zusammenhang stehen, aber nicht als Firmenanschriften nach Abs. 
2 gelten. 

4	 Fremdreklamen werben insbesondere für Firmen, Betriebe, Produkte, Dienst-
leistungen usw., die mit dem Standort der Reklame in keinem oder in keinem 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen.

5	 Als Leuchtreklamen gelten digitale Reklamen sowie Leuchtplakate und weitere 
Reklamen, die beleuchtet sind. Sie können fix oder rotierend sein. Digitale Re-
klamen sind Bildschirme und dergleichen, über welche Reklamen digital ver-
mittelt werden.

6	 Plakatstellen sind feste Einrichtungen zur wechselweisen Präsentation (auch 
digital) von Fremdreklame.

7	 Kulturplakate sind feste oder mobile Installationen für Plakate mit einer Fläche 
von max. 1,2 m2, die für Feste, Ausstellungen oder Veranstaltungen werben, 
welche in Wohlen oder in der Umgebung stattfinden oder dazu einen Bezug 
haben.

8	 Temporäre Reklamen informieren als zeitlich begrenzte Ankündigung über Ver-
anstaltungen. Wahl- und Abstimmungsplakate gelten als temporäre 
Reklamen.

9	 Öffentliche Anschlagstellen dienen der Bevölkerung, Veranstaltern und dem 
Gewerbe aus Wohlen und der Umgebung zur freien Plakatierung.

10	 Als Gemeindemobiliar werden Gemeindeplananlagen, öffentliche Anschlag-
stellen, Unterstände an Bushaltestellen, WC-Anlagen und ähnliches 
bezeichnet.

Gestaltung und
Eingliederung

Art. 4	
1	 Reklamen dürfen das Orts- und Landschaftsbild sowie Strassenbild nicht be-

einträchtigen und müssen sich hinsichtlich Grösse, Ausführung, Dichte und 
Anzahl gut in die bestehende Umgebung eingliedern. Sie dürfen weder den 
besonderen Charakter einer Liegenschaft verändern noch zu einem dominie-
renden Akzent der näheren Umgebung werden. Dabei ist die Gesamtwirkung 
aller Reklamen in der Umgebung zu berücksichtigen.

2	 In besonderem Masse ist Rücksicht zu nehmen auf Fluss-, Bach- und Seeufer, 
auf geschützte Landschaften, Ortsbilder, schützens- und erhaltenswerte Bauten 
und Anlagen sowie auf die für die Landschaft oder Siedlung charakteristischen 
Baumbestände und Grünräume.

3	 Um die gute Eingliederung einer oder mehrerer Reklamen in die nähere Um-
gebung zu beurteilen, kann die zuständige Behörde ein umfassendes Reklame-
konzept für ein Gebäude mit mehreren Reklamen oder einen erweiterten Peri-
meter verlangen.

Sicherheits- und
Immissionsschutz

Art. 5
1	 Reklamen dürfen keine übermässigen Immissionen (insbesondere Blendwir-

kungen, Reflexionen, intensive Gerüche und Lärm, Ablenkungen usw.) 
verursachen.

2	 In Gebieten mit überwiegender Wohnnutzung ist auf die wohnhygienischen 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner besonders Rücksicht zu 
nehmen.

3	 Für leuchtende und beleuchtete Reklamen sowie digitale Reklamen kann die 
Bewilligungsbehörde, insbesondere zum Schutz der Wohnbevölkerung und der 
natürlichen Umwelt, die Beleuchtungszeiten und -stärken sowie die Bildwech-
selfrequenz einschränken. Dies gilt auch für Reklamen in Schaufenstern, die 
vom öffentlichen Verkehrsraum her wahrnehmbar sind.
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4	 Reklamen, deren Botschaften gegen das Gesetz, Sitte und Anstand oder gegen 
die öffentliche Ordnung verstossen, wie beispielsweise gewalttätige oder dis-
kriminierende Bilder und Texte im Sinne von Art. 8 der Bundesverfassung, sind 
verboten.

5	 Reklamen dürfen keinen Gefahrenzustand schaffen und insbesondere die Ver-
kehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Die eidgenössischen und kantonalen Vor-
schriften über den Strassenverkehr bleiben vorbehalten.

Unterhaltspflicht Art. 6
	 Reklamen müssen ordnungsgemäss unterhalten und Schäden unverzüglich be-

hoben werden. Wird die Unterhaltspflicht vernachlässigt, trifft die zuständige 
Behörde die nötigen Massnahmen wie z.B. Instandstellung oder auch 
Entfernung.

Eigenreklame und
Firmenanschriften	

Art. 7
	 Eigenreklamen und Firmenanschriften werden in der Regel nur an Fassaden be-

willigt. Bei mehreren Betrieben, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, können 
die Firmenanschriften in einer freistehenden Sammelstelle zusammengefasst 
werden. Darüber hinaus können freistehende Firmenanschriften und Eigenrekla-
men sowie Firmenanschriften als Dachreklame bewilligt werden, wenn dies aus 
ästhetischen oder aus anderen wichtigen Gründen vorzuziehen ist.

Fremdreklamen / 
Temporäre Reklamen	

Art. 8
1	 Fremdreklamen werden nur an den im Plakatierungsplan bezeichneten Stand-

orten bewilligt.
2	 Es wird ein einheitliches oder aufeinander abgestimmtes Erscheinungsbild der 

Plakatstellen angestrebt.
3	 Zulässig sind folgende Formate:

–	 F4 (Weltformat)
–	 F200 / F200L (Cityformat)
–	 F12 / F12L (Breitformat)
–	 F24 (Grossformat)

4	 Gedeckte Bushaltestellen dürfen auf der Innenseite, im Rahmen des überge-
ordneten Rechts, mit Plakatanschlagstellen (auch digitalen) ausgestattet wer-
den. Die Gesamtfläche der Plakatanschlagstellen darf eine Fläche von F12-Pla-
katen nicht überschreiten.

5	 Temporäre Reklamen sind im Rahmen der Bestimmungen des Dekrets über das 
Baubewilligungsverfahren vom 22. März 1994 baubewilligungsfrei. Darüber 
hinaus können temporäre Reklamen in allen Bauzonen für eine längere Dauer 
bewilligt werden:
a) 	 zur behördlichen Information der Bevölkerung
b) 	 vor Wahlen und Abstimmungen
c) 	 für Feste, Ausstellungen und Veranstaltungen
d) 	 an Bauabschrankungen und auf Baustellen.

	 Für temporäre Reklamen sind auch andere Formate als die in Absatz 3 genann-
tenzulässig. Vorbehalten bleiben Artikel 4 und Artikel 5 dieses Reglements.

Leuchtreklamen Art. 9
1	 Leuchtreklamen sind untersagt. Ausgenommen sind Leuchtreklamen in Arbeits-

zonen sowie ausserhalb der Ortsbildschutzgebiete in Dorfzonen und Mischzo-
nen sowie Firmenanschriften und Eigenreklamen für Restaurants und Läden.

2	 Ausserhalb der Bauzonen sind ausschliesslich Leuchtreklamen für Eigenwer-
bung gestattet

Gemeindemobiliar / 
Kulturplakate

Art. 10
	 Gemeindemobiliar und Kulturplakate können in allen Bauzonen bewilligt 

werden.
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Ausnahmen Art. 11
	 Bei besonderen Verhältnissen können Ausnahmen von einzelnen Reklamevor-

schriften gewährt werden, sofern dadurch keine überwiegenden öffentlichen 
oder privaten Interessen beeinträchtig werden.

	

II.	 Plakatierungsplan

Gebiete für
Fremdreklamen

Art. 12
	 Der Plakatierungsplan bezeichnet die zulässigen Bereiche für Standorte der 

Plakatstellen mit Fremdreklame auf öffentlichem und privatem Grund.

Vergabe der 
Plakatstellen

Art. 13
1	 Der Gemeinderat kann die Bewirtschaftung der Plakatstellen auf öffentlichem 

Boden der Gemeinde an eine oder mehrere private Unternehmen vergeben.
2	 Die Vergabe erfolgt aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung für jeweils 5 bis 

10 Jahre.
	

III.	 Vollzug, Verfahren und Rechtspflege

Vergabe 
Zuständigkeit

Art. 14
	 Die Zuständigkeiten sind im übergeordneten Recht sowie in der Gemeindever-

fassung der Gemeinde Wohlen geregelt. 

Wiederherstellung 
des rechtmässigen
Zustandes

Art. 15
1	 Widersprechen Reklamen den Vorgaben dieses Reglements, verfügt die zu-

ständige Behörde deren Entfernung oder stellt mit anderen Massnahmen den 
rechtmässigen Zustand wieder her.

2	 Die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur Wiederherstellung des rechtmäs-
sigen Zustandes richten sich nach dem kantonalen Baugesetz.

3	 Stellen rechtswidrig erstellte Reklamen eine potenzielle Gefahr dar, die ein so-
fortiges Einschreiten verlangt, kann jedes (kantonale oder kommunale) Polizei-
organ ihre sofortige Entfernung (vorzeitige Ersatzvornahme) veranlassen. Das 
Gleiche gilt, wenn eine Reklame eine gewalttätige oder diskriminierende Bot-
schaft im Sinne von Art. 5 Abs. 4 dieses Reglements vermittelt oder auf andere 
Weise die öffentliche Ordnung massgeblich beeinträchtigt.

Besitzstandsgarantie Art. 16
	 Rechtmässig erstellte Reklamen, die den Bestimmungen dieses Reglements 

oder dem gestützt darauf erlassenen Plakatierungsplan widersprechen, unter-
liegen der Besitzstandsgarantie gemäss kantonalem Baugesetz.

Gebühren Art. 17
1	 Die Bearbeitung eines Gesuches für eine Reklame, dessen Bewilligung bezie-

hungsweise Abweisung sowie der Erlass von Verfügungen (baupolizeilichen 
Verfügungen) betreffend Reklamen sind gebührenpflichtig.

2	 Die Gebühren richten sich nach dem Gebührentarif der Gemeinde Wohlen.

Strafbestimmungen Art. 18
	 Widerhandlungen gegen Vorschriften dieses Reglements sowie gegen gestützt 

darauf erlassene Verfügungen werden nach den strafrechtlichen Bestimmungen 
des kantonalen Baugesetzes geahndet.

Inkrafttreten Art. 19
	 Dieses Reglement und der Plakatierungsplan treten am Tag nach der Publikation 

ihrer Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) des 
Kantons Bern in Kraft.
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Weiteres Vorgehen
Nach einer Annahme des Antrags durch die Gemein-
deversammlung reicht die Gemeinde das Reklame-
reglement und den dazu gehörenden Plakatierungs-
plan zur Genehmigung beim Amt für Gemeinden 

und Raumordnung (AGR) des Kantons Bern ein.
Ist das Reklamereglement rechtskräftig, sind seine 
Bestimmungen anzuwenden.

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung					     15.11.2023 bis 15.12.2023
Vorprüfung vom						      05.08.2024
Publikation im amtlichen Publikationsorgan vom		  16.10.2024
Öffentliche Planauflage vom				    16.10.2024 bis 14.11.2024
Eingereichte Einsprachen					     -
Einspracheverhandlungen					     -
Unerledigte Einsprachen					     -
Rechtsverwahrungen					     -

Beschlüsse

Durch den Gemeinderat am				    XX.XX.XXXX
Durch die Gemeindeversammlung am			   XX.XX.XXXX

Einwohnergemeinde Wohlen

Gemeindepräsident 					     Gemeindeschreiber
Bänz Müller						      Bruno Bandi

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Wohlen, ………….. 					     Gemeindeschreiber
							       Bruno Bandi

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung
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Referentin Gemeinderätin Maria Iannino Gerber, Hinterkappelen	

 

3.	Culinaria Hinterkappelen - Küche 
und Lebensmittelabgabe; Mietver-
träge und Infrastrukturkosten

Wichtiges in Kürze
Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Projekt 
Culinaria einen wertvollen Beitrag zur sozialen  
Integration und Armutsbekämpfung in der Region 
Wohlen geleistet. Es bietet sozial benachteiligten 
Menschen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten 
und unterstützt Seniorinnen und Senioren sowie  
Familien durch Mahlzeitendienste, Lebensmittel- 
und Kleiderabgaben und niederschwellige soziale 
Beratung. Aktuell werden 45 Beschäftigungsplätze 
angeboten. Die Lebensmittelabgabe befindet sich 
bereits in den Räumlichkeiten der Liegenschaft  an 

der Dorfstrasse 2 in Hinterkappelen. Um dem stei-
genden Bedarf gerecht zu werden, ist eine Zusam-
menführung aller Angebote an diesem Standort ge-
plant. Zur Umsetzung ist die Miete von 
Gewerberäumen notwendig. Weil sich diese im 
Rohbau befinden, muss in den Ausbau der Räume 
und in weitere Infrastruktur investiert werden. Ein 
Teil der Kosten wird durch Spenden finanziert. Für 
den Rest soll ein Darlehen aufgenommen werden, 
welches anschliessend aus dem Betriebsertrag des 
Projekts Culinaria zurückbezahlt wird.

Für die Mietverträge und die durch Darlehen finanzierten Infrastrukturkosten ist aufgrund der Höhe der 
Gesamtinvestition die Zustimmung der Gemeindeversammlung notwendig.

Stellungnahme der Geschäfts- und Ergebnisprüfungskommission (GEPK)
Die GEPK hat dieses Geschäft geprüft. Es erfüllt die Voraussetzungen für einen Volksentscheid.

Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung Folgendes:

1. Rückwirkende Genehmigung der Mietverträge vom 20. Juni 2024 an der Dorfstrasse 2 in Hinterkappelen 
    mit einem indexierten Brutto-Jahresmietzins von CHF 111 900.00 (10 Jahre, total CHF 1 119 000.00).

2. Genehmigung der Infrastrukturkosten für den Umbau der Gewerberäume in Höhe von CHF 851 470.90.
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Ausgangslage

Das Projekt Culinaria wurde 2015 von der Fachstelle Arbeit der Regionalen Sozialen Dienste Wohlen ins 
Leben gerufen, um sozial benachteiligten Personen durch Beschäftigungsangebote und Beratung eine 
bessere Lebensperspektive zu ermöglichen. 

Unterdessen werden unter dem Namen Culinaria 
zwei Teilangebote geführt. Das erste Teilangebot ist 
eine Küche, welche pro Woche 1 400 Mahlzeiten für 
verschiedene Tagesschulen, für Seniorinnen und 
Senioren sowie für Mitarbeitende der Gemeindever-
waltung kocht. Das zweite Teilangebot ist eine Le-
bensmittelabgabe, welche Food-Waste aus dem 
Detailhandel rettet und an bedürftige Personen ab-
gibt. Mit diesem Angebot werden über 70 armuts-
betroffene Haushalte mit mehr als 320 Personen, 
davon 143 Kinder, unterstützt. In den beiden Teil-
angeboten zusammen werden aktuell 45 Beschäfti-
gungsplätze zur Verfügung gestellt, die sämtlichen 
Personen im Einzugsgebiet der Regionalen Sozialen 
Dienste Wohlen offenstehen.

Die bestehende Infrastruktur dieser Angebote an 
den bisherigen drei Standorten (Uettligenstrasse 2, 
Hauptstrasse 14 und Hauptstrasse 19a in Wohlen) 
ist jedoch nicht mehr ausreichend, um die steigende 
Nachfrage nach Beschäftigungsplätzen und Mahl-
zeiten zu decken. Insbesondere die Küche ist über-
lastet, was zu einer Warteliste bei den Mahlzeiten-
diensten für Seniorinnen und Senioren geführt hat. 
Zudem können neue Anfragen, wie etwa die Belie-
ferung von zusätzlichen Tagesschulen, derzeit nicht 
erfüllt werden.

Projektziele
Zur Behebung dieses Engpasses ist ein Umzug an 
die Dorfstrasse 2 in Hinterkappelen geplant. Damit 
wird ein zentraler Standort geschaffen, der alle 
Dienstleistungen von Culinaria zusammenführt. 
Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Koordination 
und Effizienz, sondern auch eine Erweiterung der 
Kapazitäten. Die neue Küche wird so dimensioniert, 
dass bei Bedarf 20 – 30 neue sozialintegrative Arbeits- 

plätze geschaffen werden könnten. Die Infrastruktur 
bietet genügend Platz für die Produktion von bis zu 
5 000 Mahlzeiten pro Woche, womit eine ausrei-
chend grosse Reserve vorhanden ist. Durch die nie-
derschwelligen Angebote des Culinaria werden 
auch stabilisierende Effekte auf andere soziale Be-
reiche wie z.B. die Sozialhilfe erwartet.

Projektinhalte
Das Projekt umfasst die Anmietung und den Umbau 
einer Gewerbeliegenschaft an der Dorfstrasse 2 in 
Hinterkappelen. Die Immobilie bietet ausreichend 
Platz für die Lebensmittelabgabe und eine erwei-
terte Küche. An diesem zentralen Standort kann zu-
dem eine niederschwellige Sozialberatung für die 
Nutzenden der Angebote bereitgestellt werden. Des 
Weiteren ermöglicht der gewählte Standort die Auf-
nahme von Büroräumlichkeiten der Fachstelle 
Arbeit. Die Fachstelle Arbeit ist Trägerin des Ange-
bots Culinaria und ist dem Departement Soziales der 
Gemeinde Wohlen angegliedert. Das Objekt in der 
Liegenschaft an der Dorfstrasse 2 in Hinterkappelen 
befindet sich im Rohbau, weswegen zur Nutzung 
der Räume folgende Ausbaumassnahmen nötig 
sind:

	– 1. Obergeschoss: Auf einer Fläche von 476 m² 
entsteht eine neue Küche für den Mahlzeiten-
dienst. Diese wird so gestaltet, dass alle Arbeits-
bereiche effizient genutzt werden können. Aus-
gestattet wird die Küche mit den bestehenden 
Geräten aus der Küche an der Uettligenstrasse 2 
in Wohlen. Wo nötig, werden zusätzliche Geräte 
angeschafft. Neben der Küche werden auch La-
gerräume, Kühlzellen, Garderoben und ein Pau-
senraum eingerichtet, der den Beschäftigten 
künftig die Möglichkeit bietet, ihre Mahlzeiten vor 
Ort einzunehmen.

	– Erdgeschoss: Auf 270 m² werden die Lebens-
mittel- und Kleiderabgabe sowie eine gemütliche 
Kaffeestube eingerichtet. Diese dient als sozialer 
Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Her-
kunft. Zudem stehen Beratungsräume und Büros 
für die Fachstelle Arbeit zur Verfügung.
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Finanzierung
Der laufende Betrieb des Projekt Culinaria wird zum 
grössten Teil aus Erträgen der eigenen Produktion 
und Kantonsbeiträgen finanziert. Die Anschlussge-
meinden der Regionalen Sozialen Dienste Wohlen 

beteiligen sich nach Vorgabe des Kantons mit CHF 
18 349.85. Das Budget für das Jahr 2025 präsentiert 
sich für Culinaria folgendermassen:

Aufwand CHF Ertrag CHF 

Löhne und Lohnnebenkosten 453 514.00

Verbrauchsmaterial 14 500.00

Anschaffungen 60 000.00

Lebensmittel 255 000.00

Energie und Treibstoffe 19 000.00

Dienstleistungen Dritter 31 200.00

Miete Liegenschaft 106 505.00

Miete Fahrzeuge 22 000.00

Reisekosten und Spesen inkl. Zivi 16 500.00

Diverse 17 600.00

Mahlzeitenlieferung Eigenverbrauch* 260 000.00

Mahlzeitenlieferung MwSt-pflichtig 390 000.00

Gemeindebeiträge Anschlussgemeinden 18 349.85

Kantonsbeiträge 271 680.00

Beiträge Stiftungen 35 000.00

Diverse 1 000.00

Total CHF 995 819.00 976 029.85

*	 Mahlzeitenlieferungen an gemeindeeigene Tagesschulen sowie an das Seniorenessen der Einwohnergemeinde und der Kirchgemeinde Wohlen sind 
von der Mehrwertsteuerabgabe befreit.

Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag in der Höhe von CHF 19 789.15 entspricht dem Gemeindebei-
trag von Wohlen an die Betreuungsplätze sowie dem Anteil Bürofläche für die Fachstelle Arbeit. Im Budget 
2025 ist noch keine Amortisation des Darlehens vorgesehen. Diese wird erstmals ins Budget 2026 aufge-
nommen. Das Budget für den Betrieb des Culinaria nach der Erweiterung und Ausbau wurde von einer 
unabhängigen Beratungsstelle für den Gastrobereich überprüft und von dieser für realistisch befunden.
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Die Gesamtkosten für den Umbau und die Einrichtung betragen CHF 1 373 067.00. Die Finanzierung setzt 
sich wie folgt zusammen:
	

Aufwand CHF Ertrag  CHF

KOSTEN

1. Umbau Bereich Küche, Mahlzeitdienst, 1. OG 
gemäss Kostenvoranschlag von Juni 2024

Umbaukosten 1 140 020.00

Reserve 10% 114 000.00

1 254 020.00

2. Umbau Bereich Lebensmittelabgabe, EG

Anpassung Räume + Inneneinrichtung  
Lebensmittelabgabe und Kaffeetreff

60 000.00

 

3. Verbrauchsmaterial / Mobiliar Küche

diverses Verbrauchsmaterial / Mobiliar 1. OG 59 047.00

Total Kosten Infrastruktur 1 373 067.00

FINANZIERUNG

1. Stiftungsbeiträge à fonds perdu

Rudolf und Ursula Streit-Stiftung 400 000.00

Spenden diverser Stiftungen, Vereinen, Firmen und 
Privatpersonen

121 596.10

Total Spenden 521 596.10

Offene Finanzierung Stand Februar 2025 851 470.90

Der zum Zeitpunkt der Publikation der Botschaft zur 
Gemeindeversammlung noch offene Betrag soll in 
erster Linie durch Spenden von Stiftungen, Fonds 
und Privatpersonen gedeckt werden. Falls dieser 
Betrag so nicht vollständig gedeckt werden kann, 
soll die Lücke durch die Aufnahme von Darlehen 
überbrückt werden. Ein Darlehen in der Höhe von 
CHF 400 000.00 wurde bereits von der Rudolf und 
Ursula Streit-Stiftung in Aussicht gestellt (zusätzlich 
zum à fond perdu Beitrag von CHF 400 000.00). 

Diese Darlehen werden anschliessend aus dem Be-
triebsergebnis des Culinaria finanziert und zurück-
bezahlt. Es ist nicht vorgesehen, dass die Gemeinde 
Wohlen Kosten für die Infrastruktur und den Umbau 
übernimmt. Sollte das Projekt Culinaria jedoch uner-
warteterweise seinen zukünftigen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommen können, würden die sechs 
angeschlossenen Gemeinden allenfalls 
zahlungspflichtig.
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Der Mietvertrag hat eine feste Laufzeit von 10 Jah-
ren und verursacht jährliche Bruttomietkosten von 
CHF 111 900.00. Der grösste Teil der Mietkosten 
wird durch die Erträge von Culinaria gedeckt. Die 
Gemeinde finanziert lediglich den Mietzins für 

40 m², welche für die Büros der Fachstelle Arbeit 
benötigt werden. Es wird ein zusätzlicher Mietver-
trag für Parkplätze abgeschlossen, welcher jedoch 
keine feste Laufzeit hat.

Zeitplan
Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2025 beginnen, sodass die Inbetriebnahme der Küche pünktlich zum 10-jäh-
rigen Jubiläum von Culinaria im August 2025 erfolgen kann.
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4.	Berichterstattung und 
Verschiedenes

Mündliche Orientierungen aus den Departementen.
Schriftliche Beiträge liegen keine vor. 

Wohlen, 11. Februar 2025

Gemeinderat Wohlen
Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber
Bänz Müller		  Bruno Bandi
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Notizen 
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Notizen



Gemeinde Wohlen
Hauptstrasse 26, 3033 Wohlen 
Telefon 031 828 81 11, Fax 031 822 10 45
info@wohlen-be.ch
www.wohlen-be.ch


